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An den Vorsitzenden des 
Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Claus Christian Claussen, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

An den Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Lars Harms, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

nachrichtlich: 
Frau Präsidentin des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

über das 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
24105 Kiel  31.05.2024 

Übermittlung der vom Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss in der Sitzung vom 
23.05.2024 angeforderten Stellungnahmen von Prof. Dr. Nebendahl 

Sehr geehrte Herren Vorsitzende, 

in der Sitzung des Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 23.05.2024 wurde an 
mich der Wunsch gerichtet, dass die Vertraulichkeit der den Ausschüssen bereits vorliegenden 
Stellungnahmen von Herrn Prof. Dr. Nebendahl zur Schuldenbremse vor dem Hintergrund der 
öffentlichen Debatte des ZUGSHG im Landtag aufgehoben werden möge. Dieser Bitte möchte 
ich gern nachkommen, daher habe ich Ihnen die Stellungnahmen von Prof. Dr. Nebendahl 
vom 11.03.2024 und vom 14.03.2024 als Anlagen diesem Schreiben beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Tobias von der Heide 

Staatssekretär 
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terbuero@wimi.landsh.de | DE-Mail: poststelle@wimi.landsh.DE-MAIL.de | www.schleswig-holstein.de/wirtschaftsministerium | 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente.

gesehen und weitergeleitet 
Kiel, den 03.06.2024 
gez. Staatssekretär Oliver Rabe 
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Anlagen 
 
 
1. Stellungnahme von Prof. Dr. Nebendahl (Kanzlei Brock Müller Ziegenbein) vom 11.03.2024  
– NAH.SH wg. Landesfahrzeugpool  
 
2. Stellungnahme von Prof. Dr. Nebendahl (Kanzlei Brock Müller Ziegenbein) vom 14.03.2024  
– NAH.SH wg. Landesfahrzeugpool  

















den Landeshaushalt begrenzten Regelungen der Schuldenbremse in Art. 61 Abs. 1 Verf SH 

erfasst wird. Eine Erstreckung dieser Regelung auf eine derartige Kreditaufnahme ist auch 

nicht unter dem Gesichtspunkt der rechtsmissbräuchlichen Umgehung gesetzlicher Regelun

gen denkbar, weil die vorgesehene Gestaltung der effektiven Erledigung einer Sach- bzw. 

Verwaltungsaufgabe dient und daher sachlich gerechtfertigt ist, so dass eine missbräuchliche 

Umgehung ausscheidet. 

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Stellungnahme gedient zu haben. Für Rückfragen oder eine ver

tiefte Erörterung stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Mathias Nebendahl VII/Lü 

8/8 

gez.

















Ich hoffe, Ihnen mit dieser Stellungnahme gedient zu haben. Für Rückfragen oder eine ver

tiefte Erörterung stehe ich selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Mathias Nebendahl VII/Bi 

8/8 

gez.
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